
Menschenhändler
nutzen Notsituatio-
nen aus oder ma-

chen Menschen unter Vor-
spielung falscher Tatsa-
chen Hoffnung auf eine
bessere Zukunft. Die Aus-
beutung dieser Menschen
geschieht auf unterschied-
liche Weise: Zwangspros-
titution, Zwangsarbeit und
Organhandel. Während
die alten EU-Mitgliedstaa-
ten Zielländer für den
Menschenhandel sind, die-
nen die neuen EU-Mit-
gliedstaaten oft als Ur-
sprungs- und Transitlän-
der. Das Maßnahmenpaket
zur Bekämpfung des Men-
schenhandels umfasst die Prävention,
den Opferschutz und die Strafverfol-
gung der Täter.

In Österreich werden diese Maßnah-
men im Rahmen der „Task Force Men-
schenhandel“ koordiniert. Sie wurde
durch einen Ministerratsbeschluss vom
November 2004 eingerichtet. Die Lei-
tung dieser Arbeitsgruppe liegt beim
Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten.
Ziel ist die interministerielle Koordi-
nierung, Erörterung von Entwicklun-

gen und die Erarbeitung von Lösungen,
um dieses Verbrechen wirksamer
bekämpfen zu können. In der Task For-
ce sind die zuständigen Ministerien
vertreten, ebenso das Ludwig-Boltz-
mann-Institut für Menschenrechte, die
Interventionsstelle für Betroffene des
Frauenhandels (LEFÖ IBF) und die
Bundesländer.

Das Bundesministerium für Inneres
arbeitet im Rahmen der Task Force
Menschenhandel als Partner an der
Bekämpfung des Menschenhandels in
allen drei Bereichen: Prävention, Straf-

verfolgung und Opfer-
schutz. Um diese Bereiche
abdecken zu können, ist
die Kooperation mit allen
relevanten lokalen, natio-
nalen, europäischen und
internationalen Akteuren
notwendig. Diese Koope-
ration passiert einerseits
im Rahmen der Task For-
ce, andererseits auf direk-
tem Weg mit den zustän-
digen in- und ausländi-
schen Behörden sowie eu-
ropäischen und internatio-
nalen Einrichtungen. Um
die Bekämpfung des Men-
schenhandels in Öster-
reich koordiniert voranzu-
treiben, wurde ein Natio-

naler Aktionsplan (NAP) erarbeitet, der
Aktivitäten und Ziele für die Jahre
2007 und 2008 festlegt. Der Aktions-
plan gliedert sich in die Kapitel Koor-
dination, Prävention, Opferschutz, Op-
ferentschädigung, Strafverfolgung, in-
ternationale Zusammenarbeit und Da-
tenerfassung, Monitoring und Eva-
luierung. Unter anderem ist im NAP
bis März 2008 die Ernennung eines na-
tionalen Koordinators oder Koordina-
torin für die Bekämpfung des Men-
schenhandels durch die Bundesregie-
rung vorgesehen. 

22 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 7-8/07

FO
T

O
: T

E
R

R
E

D
E

S
H

O
M

M
E

S

M E N S C H E N H A N D E L  

Prävention, Repression, Opferschutz
Die Bekämpfung des Menschenhandels hat in Österreich, in der Europäischen Union 

und international hohe Priorität.

Task Force 
Menschenhandel

In Österreich wurde im November
2004 eine interministerielle Arbeits-
gruppe zur Bekämpfung des Men-
schenhandels eingerichtet. Sie koordi-
niert die Bekämpfung des Men-
schenhandels in Österreich. 

Die Leitung der Task Force obliegt
dem Bundesministerium für europäi-
sche und internationale Angelegenhei-
ten (BMeiA). Treffen finden sechsmal
pro Jahr statt. Es gibt zwei neu ge-
schaffene operative Unterarbeitsgrup-
pen zu den Themen Kinderhandel und
Prostitution.

Internationale Definition von Men-
schenhandel: Laut Protokoll der Ver-
einten Nationen (VN) zur Verhinde-
rung, Bekämpfung und Strafverfol-
gung des Menschenhandels, insbeson-
dere des Frauen- und Kinderhandels,
Artikel 3, Absatz a: „Menschenhan-
del“ bedeutet Anwerbung, Transport,
Transfer, Beherbergung oder In-Emp-
fangnahme von Personen durch Bedro-
hung oder Gewalt oder andere Formen
von Zwang, Entführung, Betrug, Täu-
schung, Ausnutzung von Macht oder
einer schwächeren Position oder durch
das Geben oder Empfangen von Zah-
lungen oder Vergünstigungen, um die
Zustimmung einer Person zu erhalten,

über eine andere Person zum Zwecke
der Ausbeutung verfügen zu können. 

„Ausbeutung“ beinhaltet zumindest
die Ausbeutung der Prostitution von
anderen oder anderen Formen von se-
xueller Ausbeutung, Zwangsarbeit
oder Zwangsdienstleistungen, Sklaver-
ei oder Praktiken ähnlich der Sklaver-
ei, moderner Knechtschaft oder der
Entfernung von Organen. 

Österreich hat das VN-Protokoll zur
Verhinderung, Bekämpfung und Straf-
verfolgung des Menschenhandels, das
die VN-Konvention gegen Transnatio-
nales Organisiertes Verbrechen er-
gänzt, am 15. September 2005 ratifi-
ziert.

Schätzungen internationaler Organisationen zufolge werden mehr als
eine Million Kinder jährlich in die Ausbeutung verkauft – als billige
Arbeitskräfte, im Sexgeschäft, als Diebe und Bettelkinder.

B M E I A



Europäische Union. Auch auf EU-
Ebene gibt es einen Aktionsplan für die
Bekämpfung des Menschenhandels,
der mittlerweile bereits in einer überar-
beiteten Fassung vorliegt. Der EU-Ak-
tionsplan beinhaltet die Koordination
der Arbeiten auf EU-Ebene und den
Bereichen Prävention, Nachfrage-
reduktion, Untersuchung und Strafver-
folgung, Opferschutz und -unterstüt-
zung, Rückführung und Reintegration
sowie Außenbeziehungen sowie einen
Abschnitt zum Thema Problemerfass-
ung. 

Eines der Hauptziele dieses Ab-
schnitts ist die Entwicklung von ge-
meinsamen Richtlinien für die Daten-
sammlung samt vergleichbarer Indika-
toren, um besser auf die unterschiedli-
chen Formen des Menschenhandels
und die Opferkategorien eingehen zu
können. Auch Personen, die mehrmals
Opfer des Menschenhandels wurden,
sollen berücksichtigt werden. Das In-
nenministerium plant derzeit ein Pro-
jekt für die Erstellung von Richtlinien
für die Datensammlung samt ver-
gleichbarer Indikatoren. Das Projekt
soll im Herbst 2007 beginnen und ei-

nen wertvollen Beitrag für die Arbeit
in diesem Bereich innerhalb der EU
leisten.

Internationale Aktivitäten. Öster-
reich hat im Oktober 2006 die Europa-
ratskonvention zur Bekämpfung des
Menschenhandels als einer der ersten
Staaten ratifiziert und in den vergange-
nen Monaten große Anstrengungen in
deren Umsetzung auf nationaler Ebene
investiert. Unter anderem wurde eine
Bedenk- und Erholungszeit für Opfer
des Menschenhandels von mindestens
30 Tagen eingeführt, in denen keine
aufenthaltsbeendende Maßnahmen er-
griffen werden dürfen. Außerdem müs-
sen mögliche Opfer darauf hingewie-
sen werden, dass eine Anregung auf
Erteilung einer humanitären Aufent-
haltsbewilligung eingebracht werden
kann. Wenn festgestellt worden ist,
dass es sich um Opfer des Men-
schenhandels handelt, können Aufent-
haltsbewilligungen aus humanitären
Gründen von mindestens sechs Mona-
ten gewährt werden, sowohl für die
Opfer als auch unter Umständen für
deren Kinder. Außerdem hat Österreich

alle wichtigen Konventionen und Pro-
tokolle der Vereinten Nationen zur
Bekämpfung des Menschenhandels
und darüber hinaus ratifiziert1 und ver-
folgt einen international anerkannten
und geschätzten Weg. Dies wurde im
Menschenhandels-Bericht 2006 des
US-Außenministeriums ersichtlich, das
Österreich bei der Bekämpfung des
Menschenhandels die beste Wertung
gab2. Günther Sablattnig
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Frauen aus dem Osten werden oft mit falschen Versprechen in den Westen gelockt und landen meist in der Prostitution.

1VN-Protokoll zur Verhinderung, Bekämpfung
und Strafverfolgung des Menschenhandels, ins-
besondere des Frauen- und Kinderhandels, wel-
ches die VN-Konvention gegen Transnationales
Organisiertes Verbrechen ergänzt (ratifiziert am
15. September 2005)
VN-Konvention gegen Transnationales Organi-
siertes Verbrechen (ratifiziert am 23. September
2004)
VN-Protokoll über Kinderhandel, Prostitution
von Kindern und Kinderpornographie (ratifiziert
am 6. Juni 2004)
VN-Protokoll über Kinder in bewaffnete Konflik-
ten (ratifiziert am 12. Februar 2002)
VN-Konvention über Kinderrechte (ratifiziert am
5. September 1992)
VN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von
Diskriminierung der Frau (ratifiziert am 30.
April 1982)
2 US Department of State (2006). Trafficking in
Persons Report 2006.


